
besorgt über die schädlichen Auswirkungen. die sich aus 
der Strahlenbe1astung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können. 

sich dessen bewußt. daß es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und die Auswirkungen dieser Strahlung 
auf den Menschen und die Umwelt zu analysieren. 

1. beglllckwfJnscht den WlliSeDSChafdiehen Au&<!chuß der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wIIh
rend der vergangenen neununddreißig Jahre seit seiner 
Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Ver
ständnis der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren 
der atomaren Strahlung geleistet hat, sowie dazu. daß er sein 
ursprüngliches Mandat mit wissenschaftIicher Autorität und 
unabhllngiger Urteilsktnft wnhrnimmt; 

2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis. daß der 
WlliSeDSChaftIiche Ausschuß 1994 seinen zwölften umfassen
den Bericht mit dem TItel Sources and FJ!ects of lonWng 
Rodilltion6 (Quellen und Auswirkungen der ionisierenden 
Strnhlung) fertiggestellt hat, in dem er der Fachwelt und der 
Weltgemeinschaft seine neuesten Evaluierungen der Quellen 
und Auswirkungen der ionisierenden Strahlung vorlegt; 

3. ersucht den WJSSenSChaftIichen Ausschuß nm die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen 
Aktivitäten zur Erhöhung des Keontnisstands hinsichtlich der 
Mengen. Folgewirkungen und Gefahren ionisierender Strah
lung jeglichen Ursprungs; 

4. U1IterstiItU die Absichten und PlIlne des WlliSeDSChaft
lichen Ausschusses bezilgIich seiner künftigen wissenschaftIi

. cben Untersuchungs- und Bewertungstlltigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

5. ersucht den WlSSenSChaftIichen Ausschuß tll4fJerdem. 
auf seiner nächsten Thgnng die Untersuchung der wichtigen 
Probleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer fUnfzigsten Thgnng darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht das Umweltprognmun der Vereinten Nationen, 
den WissenschaftIichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg
reiche DurchfUhrung seiner Arbeit und die Weitergnbe seiner 
Arbeitsergeboisse an die Generalversammlung. die Fachwelt 
und die öffentlichkeit weiter zu unterstlltzen; 

7. danIa den Mitgliedstaaten. den Sonderorgnoisationen, 
der Interaationalen Atomenergie-Organisaton und den nicht
staatlichen Organisationen für ihre Unterstlltzung des WISSen
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet weiter ZU verstlirken; 

8. bittet die Mitgliedstaaten. die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom
menden nicbtstaatIichen Organisationen. weitere wichtige 
Daten über die mit verschiedenen Strahlnngsquellen verbunde
nen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur 
Verfflgung zu stellen. was für den WlSSenschaftIichen Aus
schuß bei der Ausarbeitung seiner könftigen Berichte an die 

. Generalversammlung sehr hilfreich wäre. 
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49/33. Erh6Jumg der MitgIieden:ahl des AlIBlhqsses fiIr 
die friedliche Nutzung des Weltmums 

DIe Generalversammlung. 

mit Genugtuung darüber. daß Staaten aus mehreren 
regionn1en Gruppen ihr Intel: sse bekundet haben, Mitglieder 
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums zu 
werden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
die friedliche Nutzung des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgnng7. 

beschließt, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums von dreiundfUnfzig auf 
einundsechzig zu erhöhen, das heißt nm nicht mehr als zwei 
Sitze für jede der regionalen Gruppen, die ihr Interesse an 
einer stlirkeren Vertretung im Ausschuß bekundet haben, und 
den Präsidenten der Generalversammlung zu bitten. nach 
Konsultationen mit den betreffenden regionalen Gruppen 
höchstens acht neue Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums zu ernennen. 

83. PlenarsiJzrmg 
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49/34. lutetuatlouale Z"881111111lD111"be bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums, efnsebIleIIJIeh der Frage 
der Oberprilfong des ÖbereInkommens zur Rege
lung der TlWgkeIten von Staaten auf dem Mond 
und anderen HlmmeJsJdllpem 

DIe Generalversammlung, 

U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 48/39 vom 10. Dezember 
1993. 

zutiefst fJberz.eugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwschsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der 
interaationa1en Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die 
Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle 
sein sollten. 

in BekTlIftigung der Wichtigkeit der internationn1en 
Zusämmenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, 
einschließlich der einschIilgigen Normen des Weltraumrechts 
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke, 

besorgt über die Möglichkeit eines Wettriistens im Welt
raum, 

in der Erkenntnis. daß alle Staaten, insbesondere die 
flIbrenden Raumfahrtnationen. als wesentliche Voraussetzung 
für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 

, 0jJkJß1les ProtoIwIl der Genera/118TSQ17III!/ung. Ntl1I1IU11IMImJgSle 
T"II""B. BBilaBe 20 (A/49f1JJ). 




